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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Sommerzeitregelung wurde in den letzten Jahren heftig diskutiert. Eine Reihe von 
Anfragen von Bürgern, dem Europäischen Parlament und einigen EU-Mitgliedstaaten haben 
die Kommission veranlasst, die derzeitige EU-Sommerzeitregelung zu untersuchen und zu 
prüfen, ob sie geändert werden sollte oder nicht.

Im Rahmen der Sommerzeitregelung in der EU werden die Uhren in allen Mitgliedstaaten 
zweimal jährlich umgestellt, um der Verlagerung der Tageslichtphase in den einzelnen 
Jahreszeiten Rechnung zu tragen. Die Uhren werden am Morgen des letzten Sonntags im 
März um eine Stunde vorgestellt und am Morgen des letzten Sonntags im Oktober wieder um 
eine Stunde auf die Standardzeit zurückgestellt.

Das Spektrum der Gesundheitsprobleme, die mit der Zeitumstellung zusammenhängen, ist 
breit gefächert und umfasst kurzfristige (d.h. in den Tagen nach der Umstellung) und 
langfristige Effekte sowie positive und negative Auswirkungen. Die Auswirkungen von 
Störungen des biologischen Rhythmus durch Zeitveränderungen auf die menschliche 
Gesundheit sind jedoch noch unklar und erfordern weitere eingehende Untersuchungen über 
den Anpassungsprozess an Zeitveränderungen.

Bei der Befragung der Öffentlichkeit zu den Sommerregelungen gab die Mehrheit aller 
Befragten (76 %) an, dass sie eine negative Erfahrung mit der Umstellung von Winter- auf 
Sommerzeit haben. 43 % dieser Antworten bezogen sich auf Gesundheitsfragen und 
Gesundheitsbelange, während 20 % durch mangelnde Energieeinsparungen begründet 
wurden.

Im Rahmen dieser negativen Erfahrungen beschloss die Kommission, potenziell 
gesundheitsschädliche Auswirkungen der Sommerzeit zu berücksichtigen, die Gegenstand 
zahlreicher Studien und Debatten waren. In einigen Studien wird der Zusammenhang 
zwischen der Umstellung auf die Sommerzeit und dem Risiko von Herzinfarkten, gestörtem 
Körperrhythmus, Schlafentzug, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsmangel, erhöhtem 
Unfallrisiko, geringerer Lebenszufriedenheit und sogar Selbstmordraten untersucht.

Obwohl die Liste der möglichen negativen Auswirkungen lang ist, belegen einige Studien 
eindeutig positive langfristige Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden durch 
längeres Tageslicht, Aktivitäten im Freien nach der Arbeit oder Schule, Sonneneinstrahlung.

Aber auch wenn die neue Initiative der Kommission zu begrüßen ist und einige mögliche 
gesundheitliche Auswirkungen der EU-Sommerzeitregelungen zu akzeptieren sind, sollte den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die Modalitäten eine große Wahlfreiheit entsprechend ihren 
Interessen eingeräumt werden.

Daher sollte auf einige potenzielle gesundheitsbezogene Aspekte des Vorschlags hingewiesen 
und sollten einige positive und negative Aspekte hervorgehoben werden, die berücksichtigt 
werden können, aber gleichzeitig sollten den Mitgliedstaaten keine Entscheidungen auferlegt 
werden. Natürlich sollte der Vorschlag der Kommission positiv betrachtet werden, aber um 
dem Subsidiaritätsprinzip im Rahmen der Gesundheitspolitik Rechnung zu tragen, sollten die 
Mitgliedstaaten ihre eigenen Entscheidungen auf eine harmonisierte Art und Weise treffen.
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Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass, selbst wenn eine klare endgültige Entscheidung 
getroffen werden sollte, vor allem aufgrund der Tatsache, dass diese Wahlperiode ihrem Ende 
entgegengeht, die empirischen Erkenntnisse zu Gesundheitsfragen zu berücksichtigen sind. 
Eine echte und aufrichtige Prüfung und Sammlung aller zugänglichen Daten dieses speziellen 
Dossiers erleichtert jedoch nicht die Entscheidungsfindung, die eindeutig durch 
wissenschaftlich fundierte Argumente gestützt werden sollte. Ich bin fest davon überzeugt, 
dass wir die Absicht bekunden sollten, die noch ausstehende Arbeit angesichts des klar zum 
Ausdruck gebrachten Willens der europäischen Bürger abzuschließen. Dennoch müssen wir 
unsere offensichtlichen Grenzen anerkennen - nur wenige empirische Daten und keine 
gemeinsamen Standpunkte der Mitgliedstaaten. Aus diesen Gründen erscheint es angemessen, 
die laufenden Verhandlungen vorerst auszusetzen, um auf konkreteren Daten und einer 
klareren Botschaft der Mitgliedstaaten aufbauen zu können, die als Leitlinien für die noch 
unerfüllten Erwartungen dienen könnten.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 
den federführenden Ausschuss für Verkehr und Tourismus, folgende Änderungsanträge zu 
berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Kommission hat die 
verfügbaren Informationen geprüft, die 
zeigen, wie wichtig harmonisierte 
Unionsvorschriften in diesem Bereich sind, 
um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten und u. a. 
Störungen der zeitlichen Planung der 
Verkehrsdienste und des Funktionierens 
der Informations- und 
Kommunikationssysteme, höhere Kosten 
für den grenzüberschreitenden Handel oder 
eine geringere Produktivität im 
Binnenmarkt für Waren und 
Dienstleistungen zu vermeiden. Es lässt 
sich nicht eindeutig sagen, ob die Vorteile 
der Sommerzeitregelung die 
Unannehmlichkeiten im Zusammenhang 
mit der halbjährlichen Zeitumstellung 
aufwiegen.

(3) Die Kommission hat die 
verfügbaren Informationen geprüft, die 
zeigen, wie wichtig harmonisierte 
Unionsvorschriften in diesem Bereich sind, 
um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts sicherzustellen, für 
Langfristigkeit und Voraussagbarkeit zu 
sorgen und u. a. Störungen der zeitlichen 
Planung der Verkehrsdienste und des 
Funktionierens der Informations- und 
Kommunikationssysteme, höhere Kosten 
für den grenzüberschreitenden Handel oder 
eine geringere Produktivität im 
Binnenmarkt für Waren und 
Dienstleistungen zu vermeiden. Es lässt 
sich nicht völlig eindeutig sagen, ob die 
Vorteile der Sommerzeitregelung die 
Unannehmlichkeiten im Zusammenhang 
mit der halbjährlichen Zeitumstellung 
aufwiegen und die Ergebnisse je nach 
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Bereich unterschiedlich sind.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

(4) Eine lebhafte öffentliche Debatte 
über die Sommerzeitregelung ist im Gange 
und einige Mitgliedstaaten haben bereits 
ihre Präferenz für die Abschaffung solcher 
Regelungen zum Ausdruck gebracht. 
Angesichts dieser Entwicklungen muss 
weiterhin gewährleistet werden, dass der 
Binnenmarkt ordnungsgemäß und ohne 
erhebliche Störungen funktioniert, die 
durch abweichende Regelungen der 
Mitgliedstaaten hervorgerufen werden 
könnten. Es ist daher angebracht, die 
Regelung der Sommerzeit auf koordinierte 
Weise zu beenden.

(4) Eine lebhafte öffentliche Debatte 
über die Sommerzeitregelung ist im Gange, 
was auch die 4,6 Millionen Antworten der 
Bürger im Rahmen der offenen 
Konsultation der Kommission 
verdeutlichen, bei der sich die klare 
Mehrheit gegen die derzeitige 
jahreszeitlich bedingte Zeitumstellung 
aussprach. Der Hauptgrund für die 
Abschaffung ist der Einfluss von 
Zeitumstellungen auf die menschliche 
Gesundheit (43 %), gefolgt von 
unzureichenden Energieeinsparungen 
(20 %). Obwohl siebzig Prozent der 
Teilnehmer an der öffentlichen 
Konsultation aus einem Mitgliedstaat 
kamen, haben einige Mitgliedstaaten 
bereits ihre Präferenz für die Abschaffung 
solcher Regelungen zum Ausdruck 
gebracht. Auch haben einige Parlamente 
ihre Regierungen bereits aufgefordert, 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Zeitumstellung in der EU zu ergreifen, 
auf einzelstaatlicher Ebene wurden 
Gesetzesinitiativen zur Abschaffung der 
Zeitumstellung auf den Weg gebracht. 
Angesichts dieser Entwicklungen muss 
weiterhin gewährleistet werden, dass der 
Binnenmarkt ordnungsgemäß und ohne 
erhebliche Störungen funktioniert, die 
durch abweichende Regelungen der 
Mitgliedstaaten hervorgerufen werden 
könnten. Es ist daher angebracht, die 
Regelung der Sommerzeit auf koordinierte 
Weise zu beenden.
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Andere Gebiete als die 
überseeischen Gebiete der Mitgliedstaaten 
der EU sind in drei verschiedenen 
Zeitzonen oder Standardzeiten 
zusammengefasst, nämlich GMT, GMT+1 
und GMT+2. Da sich die EU über ein 
großes Gebiet von Norden nach Süden 
erstreckt, unterscheiden sich die 
Tageslichtauswirkungen der Uhrzeit 
innerhalb der EU. Daher müssen die 
Mitgliedstaaten die geografischen Aspekte 
der Zeit unbedingt berücksichtigen – d. h. 
die natürlichen Zeitzonen und die 
geografische Lage –, bevor sie ihre 
Zeitzonen ändern. Die Mitgliedstaaten 
sollten die Bürger und die einschlägigen 
Interessenträger konsultieren, bevor sie 
ihre Zeitzonen ändern.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4b) Die Sommerzeit, bzw. die Nutzung 
des Tageslichts, hat scheinbar spätere 
Sonnenuntergänge in den 
Sommermonaten ermöglicht. In den 
Köpfen vieler EU-Bürger ist der Sommer 
gleichbedeutend damit, dass Sonnenlicht 
bis spät in den Abend hinein verfügbar 
ist. Eine Wiederkehr zur „normalen“ Zeit 
würde dazu führen, dass die Sommer-
Sonnenuntergänge eine Stunde früher 
stattfänden, und dass der Zeitraum des 
Jahres, in dem spätes Abendlicht zur 
Verfügung steht, stark reduziert würde.



AD\1177975DE.docx 7/16 PE631.995v02-00

DE

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4c) In zahlreiche Studien wurde der 
Zusammenhang zwischen der Umstellung 
auf die Sommerzeit und dem Risiko von 
Herzinfarkten, gestörtem 
Körperrhythmus, Schlafentzug, 
Konzentrations- und 
Aufmerksamkeitsmangel, erhöhtem 
Unfallrisiko, geringerer 
Lebenszufriedenheit und sogar 
Selbstmordraten untersucht. Längeres 
Tageslicht, Aktivitäten im Freien nach 
der Arbeit oder Schule und 
Sonneneinstrahlung haben jedoch 
eindeutig positive Langzeitwirkungen auf 
das allgemeine Wohlbefinden.

Änderungsantrag6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4d) Die Chronobiologie zeigt, dass der 
Biorhythmus des menschlichen Körpers 
von Zeitumstellungen beeinflusst wird, die 
sich negativ auf die Gesundheit 
auswirken können. Während es für die 
meisten Menschen einige Tage dauert, 
sich an neue Veränderungen anzupassen, 
dauert es für bestimmte Chronotypen 
mehrere Wochen oder sogar länger. 
Bestimmte Gruppen, wie Kinder und 
ältere Menschen, sind besonders anfällig. 
Die Zeitumstellung im Frühling ist 
besonders infrage zu stellen, da einige 
Studien beispielsweise vermuten lassen, 
dass es in den ersten zwei Tagen nach der 
Umstellung eine höhere Rate 
ischämischer Schlaganfälle gibt; es ist 
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ebenfalls ein Zusammenhang zwischen 
Zeitumstellungen und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen festzustellen, da der 
Biorhythmus durch Störungen der 
biologischen Uhr des Organismus, die im 
Zusammenhang mit der Zeitumstellung 
auftreten, beeinträchtigt wird.

Änderungsantrag7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4e) Die jahreszeitbedingte 
Zeitumstellung beeinträchtigt sogar das 
Wohlbefinden von Tieren, was sich 
beispielsweise in der Landwirtschaft 
durch einen Rückgang der 
Milcherzeugung von Kühen bemerkbar 
macht.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4f) Es wird allgemein davon 
ausgegangen, dass jahreszeitlich bedingte 
Zeitumstellungen zu 
Energieeinsparungen führen. Tatsächlich 
war dies der Hauptgrund für die erste 
Einführung im vergangenen 
Jahrhundert. Untersuchungen zeigen 
jedoch, dass die jahreszeitlich bedingten 
Zeitumstellungen in geringem Umfang 
zwar für die Senkung des 
Energieverbrauchs in der gesamten 
Union von Nutzen sein können, dies aber 
nicht in jedem Mitgliedstaat der Fall ist. 
Die durch die Umstellung auf Sommerzeit 
eingesparte Energie für die Beleuchtung 
kann auch durch einen erhöhten 
Heizenergieverbrauch überkompensiert 
werden. Darüber hinaus sind die 
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Ergebnisse schwer zu interpretieren, da 
sie stark von externen Faktoren wie der 
Meteorologie, dem Verhalten der 
Energienutzer oder der laufenden 
Energiewende beeinflusst werden.

Änderungsantrag9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Diese Richtlinie sollte das Recht 
jedes Mitgliedstaats unberührt lassen, über 
die Standardzeit bzw. Standardzeiten für 
die seiner Rechtshoheit unterliegenden 
Gebiete zu entscheiden, die unter den 
räumlichen Geltungsbereich der Verträge 
fallen, sowie über weitere diesbezügliche 
Änderungen. Um jedoch sicherzustellen, 
dass das Funktionieren des Binnenmarktes 
nicht dadurch beeinträchtigt wird, dass 
einige Mitgliedstaaten weiterhin 
Sommerzeitregelungen anwenden, sollten 
die Mitgliedstaaten davon absehen, die 
Standardzeit in einem ihrer Rechtshoheit 
unterliegenden Gebiet aus jahreszeitlich 
bedingten Gründen zu ändern, auch nicht 
als Wechsel der Zeitzone. Um Störungen 
unter anderem im Verkehr, in der 
Kommunikation und in anderen 
betroffenen Sektoren so gering wie 
möglich zu halten, sollten sie die 
Kommission außerdem rechtzeitig über 
ihre Absicht in Kenntnis setzen, ihre 
Standardzeit zu ändern und erst danach die 
mitgeteilten Änderungen vornehmen. Die 
Kommission sollte auf der Grundlage 
dieser Mitteilung alle anderen 
Mitgliedstaaten davon in Kenntnis setzen, 
damit sie alle erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen können. Außerdem sollte sie zur 
Unterrichtung der Öffentlichkeit und der 
Interessenträger diese Informationen 
veröffentlichen.

(5) Diese Richtlinie sollte das Recht 
jedes Mitgliedstaats unberührt lassen, über 
die Standardzeit bzw. Standardzeiten für 
die seiner Rechtshoheit unterliegenden 
Gebiete zu entscheiden, die unter den 
räumlichen Geltungsbereich der Verträge 
fallen, sowie über weitere diesbezügliche 
Änderungen. Um jedoch sicherzustellen, 
dass das Funktionieren des Binnenmarktes 
nicht dadurch beeinträchtigt wird, sollten 
die Mitgliedstaaten eine eventuelle 
Änderung der Standardzeit nach 
Rücksprache mit den anderen 
Mitgliedstaaten vereinbaren und nach 
Möglichkeit einen harmonisierten Ansatz 
verfolgen. Um zu verhindern, dass einige 
Mitgliedstaaten weiterhin 
Sommerzeitregelungen anwenden, sollten 
die Mitgliedstaaten davon absehen, die 
Standardzeit in einem ihrer Rechtshoheit 
unterliegenden Gebiet aus jahreszeitlich 
bedingten Gründen zu ändern, auch nicht 
als Wechsel der Zeitzone. Um Störungen 
unter anderem im Verkehr, in der 
Kommunikation und in anderen 
betroffenen Sektoren so gering wie 
möglich zu halten, sollten sie die 
Kommission außerdem rechtzeitig über 
ihre Absicht in Kenntnis setzen, ihre 
Standardzeit zu ändern und erst danach die 
mitgeteilten Änderungen vornehmen. Die 
Kommission sollte auf der Grundlage 
dieser Mitteilung alle anderen 
Mitgliedstaaten davon in Kenntnis setzen, 
damit sie alle erforderlichen Maßnahmen 
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ergreifen können. Außerdem sollte sie zur 
Unterrichtung der Öffentlichkeit und der 
Interessenträger diese Informationen 
unverzüglich nach Eingang aller 
Mitteilungen der Mitgliedstaaten 
veröffentlichen.

Änderungsantrag10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Die Mitgliedstaaten sollten die von 
ihnen gewählten Standardzeiten, die unter 
den Mitgliedstaaten so weit wie möglich 
harmonisiert sein sollten, untereinander 
abstimmen, damit in der Union keine 
übermäßig unterschiedlichen Zeitzonen 
entstehen und sichergestellt wird, dass der 
Binnenmarkt reibungslos funktioniert 
und den betroffenen Bürgern, 
Verbrauchern und Branchen 
Vorhersehbarkeit bietet. Obwohl es 
rechtlich nicht möglich ist, die 
Mitgliedstaaten zu verpflichten, sich für 
eine bestimmte Zeitzone zu entscheiden, 
sollten alle erdenkbaren Anstrengungen 
unternommen werden, um unnötige 
Komplikationen zu vermeiden. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten untereinander 
und mit der Kommission ihre 
Entscheidungen über die Abschaffung 
der jahreszeitlich bedingten 
Zeitumstellung erörtern. Zu diesem 
Zweck sollte jeder Mitgliedstaat einen 
Vertreter benennen, der mit der 
Kommission und den anderen 
Mitgliedstaaten berät.

Änderungsantrag11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Diese Richtlinie sollte ab dem (7) Diese Richtlinie sollte ab dem 
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1. April 2019 gelten, sodass die letzte 
Sommerzeit, die den Vorschriften der 
Richtlinie 2000/84/EG unterliegt, in allen 
Mitgliedstaaten am 31. März 2019 um 
1.00 Uhr (Koordinierte Weltzeit) beginnt. 
Die Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, 
nach Ablauf dieser Sommerzeit eine 
Standardzeit festzulegen, die der Zeit 
entspricht, die während des 
Winterhalbjahres gemäß der Richtlinie 
2000/84/EG galt, sollten ihre Standardzeit 
am 27. Oktober 2019 um 1.00 Uhr 
(Koordinierte Weltzeit) ändern, damit 
vergleichbare und dauerhafte 
Zeitumstellungen in verschiedenen 
Mitgliedstaaten gleichzeitig stattfinden. Es 
ist wünschenswert, dass die 
Mitgliedstaaten in abgestimmter Weise die 
Entscheidungen über die Standardzeit 
treffen, die jeder von ihnen ab 2019 
anwenden wird.

30. März 2020 gelten, sodass die letzte 
Sommerzeit, die den Vorschriften der 
Richtlinie 2000/84/EG unterliegt, in allen 
Mitgliedstaaten am 30. März 2020 um 1.00 
Uhr (Koordinierte Weltzeit) beginnt. Die 
Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, nach 
Ablauf dieser Sommerzeit eine 
Standardzeit festzulegen, die der Zeit 
entspricht, die während des 
Winterhalbjahres gemäß der Richtlinie 
2000/84/EG galt, sollten ihre Standardzeit 
am 25. Oktober 2020 um 1.00 Uhr 
(Koordinierte Weltzeit) ändern, damit 
vergleichbare und dauerhafte 
Zeitumstellungen in verschiedenen 
Mitgliedstaaten gleichzeitig stattfinden. Es 
ist wünschenswert, dass die 
Mitgliedstaaten in abgestimmter Weise die 
Entscheidungen über die Standardzeit 
treffen, die jeder von ihnen ab 2020 
anwenden wird.

Änderungsantrag12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten nehmen keine 
jahreszeitlich bedingten Änderungen ihrer 
Standardzeit bzw. Standardzeiten vor.

1. Die Mitgliedstaaten nehmen keine 
jahreszeitlich bedingten Änderungen ihrer 
Standardzeit bzw. Standardzeiten vor.

2. Ungeachtet Absatz 1 können die 
Mitgliedstaaten ihre Standardzeit bzw. 
Standardzeiten im Jahr 2019 jahreszeitlich 
bedingt ändern, und zwar am 27. Oktober 
2019 um 1.00 Uhr (Koordinierte Weltzeit). 
Die Mitgliedstaaten teilen diese 
Entscheidung gemäß Artikel 2 mit.

2. Ungeachtet Absatz 1 können die 
Mitgliedstaaten ihre Standardzeit bzw. 
Standardzeiten im Jahr 2020 jahreszeitlich 
bedingt ändern, und zwar am 25. Oktober 
2020 um 1.00 Uhr (Koordinierte Weltzeit). 
Die Mitgliedstaaten teilen diese 
Entscheidung gemäß Artikel 2 mit.

Änderungsantrag13
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absätze 1 und 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Beschließt ein Mitgliedstaat, seine 
Standardzeit bzw. Standardzeiten in einem 
seiner Rechtshoheit unterliegenden Gebiet 
zu ändern, so teilt er dies unbeschadet des 
Artikels 1 der Kommission mindestens 
sechs Monate vor dem Wirksamwerden der 
Änderung mit. Hat ein Mitgliedstaat eine 
solche Mitteilung gemacht und diese nicht 
mindestens sechs Monate vor dem 
Wirksamwerden der geplanten Änderung 
zurückgezogen, so wendet der 
Mitgliedstaat diese Änderung an.

1. Beschließt ein Mitgliedstaat, seine 
Standardzeit bzw. Standardzeiten in einem 
seiner Rechtshoheit unterliegenden Gebiet 
zu ändern, so teilt er dies unbeschadet des 
Artikels 1 der Kommission mindestens 
sechs Monate vor dem Wirksamwerden der 
Änderung mit. Hat ein Mitgliedstaat eine 
solche Mitteilung gemacht und diese nicht 
mindestens sechs Monate vor dem 
Wirksamwerden der geplanten Änderung 
zurückgezogen, so wendet der 
Mitgliedstaat diese Änderung an.

1a. Die Mitgliedstaaten beraten mit 
allen anderen Mitgliedstaaten, bevor sie 
die in Absatz 1 genannte Entscheidung 
treffen. Die Kommission leistet bei dieser 
Beratung Unterstützung. Jeder 
Mitgliedstaat benennt einen Vertreter, der 
für die Beratung mit den anderen 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
zuständig ist.

Änderungsantrag14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission unterrichtet die 
anderen Mitgliedstaaten innerhalb eines 
Monats nach der Mitteilung darüber und 
veröffentlicht diese Informationen im 
Amtsblatt der Europäischen Union.

2. Die Kommission unterrichtet die 
anderen Mitgliedstaaten innerhalb eines 
Monats nach der Mitteilung darüber und 
veröffentlicht diese Informationen im 
Amtsblatt der Europäischen Union. Die 
Kommission unterrichtet die breite 
Öffentlichkeit unverzüglich nach Eingang 
aller Mitteilungen der Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1



AD\1177975DE.docx 13/16 PE631.995v02-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission legt bis spätestens 
31. Dezember 2024 dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht über 
die Anwendung der Richtlinie vor.

1. Die Kommission legt bis spätestens 
zum 31. Dezember des siebten Jahres 
nach der Annahme dieser Richtlinie dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die Anwendung der 
Richtlinie vor.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission die einschlägigen 
Informationen bis spätestens 30. April 
2024.

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission die einschlägigen 
Informationen bis spätestens 30. April des 
siebten Jahres nach der Annahme dieser 
Richtlinie.

Änderungsantrag17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten erlassen und 
veröffentlichen bis spätestens 1. April 2019 
die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
die erforderlich sind, um dieser Richtlinie 
nachzukommen. Sie teilen der Kommission 
unverzüglich den Wortlaut dieser 
Vorschriften mit.

Die Mitgliedstaaten erlassen und 
veröffentlichen bis spätestens 30. März 
2020 die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, die erforderlich 
sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. 
Sie teilen der Kommission unverzüglich 
den Wortlaut dieser Vorschriften mit.

Änderungsantrag18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sie wenden diese Rechtsvorschriften ab Sie wenden diese Rechtsvorschriften ab 
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dem 1. April 2019 an. dem 30. März 2020 an.

Änderungsantrag19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die 
Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 
oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf die 
vorliegende Richtlinie Bezug. Die 
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten 
dieser Bezugnahme.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die 
Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 
oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf die 
vorliegende Richtlinie Bezug. Die 
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten 
dieser Bezugnahme.

Änderungsantrag20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Richtlinie 2000/84/EG wird mit 
Wirkung vom 1. April 2019 aufgehoben.

Die Richtlinie 2000/84/EG wird mit 
Wirkung vom 30. März 2020 aufgehoben.
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